
E I N W I L L I G U N G S E R K L Ä R U N G

von Erziehungsberechtigten für jugendliche Mitglieder

Nachname:       Vorname:       Geburtsdatum:      

Wohnanschrift:      

Folgend ein Auszug des Paragraph 27 im „Gesetz zur Neuregelung des Waffenrechts“
(WaffRNeuRegG) vom 11. Oktober 2002.

Unter Obhut des zur Aufsicht berechtigten Sorgeberechtigten oder verantwortlichen und zur Kinder 
– und Jugendarbeit für das Schießen geeigneter Aufsichtspersonen darf -

1. Kindern, die das zwölfte Lebensjahr vollendet haben und noch nicht 14 Jahre alt sind,
das Schießen in Schießstätten, mit Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen bei denen
zum Antrieb der Geschosse kalte Treibgase verwendet werden, gestattet werden. 
(Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nr. 1.1 und 1.2),

2. Jugendlichen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben und noch nicht 16 Jahre alt sind,
auch Schießen mit sonstigen Schusswaffen gestattet werden, wenn der Sorgeberechtigte
schriftlich sein Einverständnis erklärt hat oder beim Schießen anwesend ist.

 Die verantwortlichen Aufsichtspersonen haben die schriftliche Einverständniserklärung der
Sorgeberechtigten vor der Aufnahme des Schießens entgegenzunehmen und während des
Schießens aufzubewahren. Sie sind der zuständigen Behörde oder deren Beauftragten auf
Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.

 Die verantwortliche Aufsichtsperson hat die Geeignetheit zur Kinder – und Jugendarbeit
glaubhaft zu machen.

Vorstehender Auszug aus dem Paragraph 27 im "Gesetz zur Neuregelung des Waffenrechts“ 
wurde von uns gelesen. 
Wir geben für das oben genannte aktive jugendliche Mitglied - im Stammverein "Schützenclub 
Brunkensen e.V.“ - als Eltern unsere Einwilligung zur Teilnahme am beaufsichtigten Schießen mit 
Luftgewehr und Luftpistole, sowie ab dem 14. Lebensjahr auch Kleinkalibergewehr und 
Kleinkaliberpistole (Sportpistole).

Jungendliche Mitglieder unter 12 Jahren dürfen am Lichtpunktschießen teilnehmen. Auch hier wird eine 
geeignete Aufsichtsperson zur Verfügung gestellt.

Ort: 31061 Alfeld / Brunkensen Datum:      
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